
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreff: 32. StVO-Novelle; Begutachtung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) dankt für die Einladung zur Stel-
lungnahme und äußert sich zur 32. StVO-Novelle wie folgt: 
 
1. Verbesserung des Prozesses zur Suchtmittelerkennung im Straßenverkehr 
 
Das KFV befürwortet grundsätzlich die geplante Novelle, weil es durch die gesetz-
lichen Änderungen zu einer effektiveren Kontrolle von Drogenlenkern und dadurch 
zu mehr Verkehrssicherheit auf Österreichs Straßen kommen wird; nicht zu verges-
sen seien natürlich auch die generalpräventiven Ansätze, die im Begutachtungs-
entwurf zum Vorschein kommen. Diese Maßnahmen entsprechen im Wesentlichen 
den langjährigen Forderungen des KFV.  
 
Es fällt jedoch auf, dass mit den geplanten Änderungen nicht das gesamte Poten-
zial zur Verbesserung des Erkennungsprozesses ausgeschöpft wird. Denn der im 
Entwurf dargestellte Ablauf zur Detektion von drogenbeeinträchtigten Lenkern im 
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Straßenverkehr lässt zum Teil modernste und international anerkannte Methoden 
der effektiven und treffsicheren Beeinträchtigungserkennung im Straßenverkehr 
ungenutzt. Es erscheint im Lichte zahlreicher Studien und realer Einsätze von Spei-
chelvortestgeräten im europäischen Polizeieinsatz nicht mehr nötig, diese Geräte 
zur Verdachtsgewinnung nur fakultativ einzusetzen. Die Treffsicherheit dieser Ge-
räte reicht jedenfalls direkt für eine Vorführung zur unmittelbaren Blutabnahme, 
ebenso wie Laborspeicheltests in einigen Staaten der Europäischen Union bereits 
als rechtssicherer Drogennachweis herangezogen werden. Das KFV fordert des-
halb die Aufwertung des Einsatzes von Speicheltestungen sowie die Anschaffung 
einer ausreichenden Anzahl an Testgeräten für die Polizeipraxis.  
 
2. Verordnungsermächtigung für Rechtsabbiegeverbote 
 
Das KFV begrüßt die im Begutachtungsentwurf enthaltene Maßnahme zur Vermei-
dung des toten Winkels.  
 
Was in der Theorie sehr vernünftig erscheint, könnte sich in der Praxis jedoch als 
nur schwer durchführbar erweisen, denn Gemeinden können auf Grundlage des 
§ 94d StVO nur Verordnungen hinsichtlich der Gemeindestraßen erlassen. Für 
Landesstraßen (auch) innerhalb des Ortgebietes sind wiederum die Bezirksverwal-
tungsbehörden (BVB) zuständig. Dadurch werden jedoch in vielen Fällen in der 
Praxis geteilte Zuständigkeiten geschaffen, die nur im Wege einer Verordnung der 
jeweiligen Landesregierung iSd § 94c StVO beseitigt werden könnten. Um diesem 
Problem der Kompetenzverteilung entgegenzuwirken, wird vorgeschlagen, eine all-
gemeine Zuständigkeit der BVB zu normieren, in dem die neu eingefügte Z 4b in 
§ 94d StVO wieder gestrichen wird. Eine Zuständigkeit der BVB hätte zudem auch 
den Vorteil, dass diese über die erforderlichen fachlichen und finanziellen Ressour-
cen verfügen.  
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Kuratorium für Verkehrssicherheit 
 

 

  
Dir. Dr. Othmar Thann 
(Hauptgeschäftsführer) 

Dr. Armin Kaltenegger 
(Bereichsleiter Recht & Normen) 
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